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Teil A: Planungsbericht 

1 Planänderungsgebiet 

1.1 Lage im Raum 

Die sechste Änderung des Bebauungsplanes „Bannwald“ umfasst den gan-
zen bestehenden Geltungsbereich des Bebauungsplans „Bannwald“ mit sei-
nen fünf Änderungen. Das Gebiet liegt südöstlich der Kreisstraße K 3506 und 
erstreckt sich von der Ringstraße im Südwesten bis zur Waldfläche „Bann-
wald“, dem Dorfgemeinschaftshaus im Ortskern und der Steigstraße. Das 
Gebiet liegt im Südosten von Neibsheim. 

1.2 Bestand 

Das Gebiet weist mehrere Nutzungsarten auf. In der Nähe des Ortskerns ist 
ein Dorfgebiet und nördlich der Brühlstraße ist ein Teil als Gewerbegebiet 
festgesetzt. Südlich der Eichenstraße handelt es sich um reines Wohngebiet, 
während der überwiegende Rest als allgemeines Wohngebiet festgesetzt ist. 
Das Gebiet ist überwiegend durch frei stehende Einfamilienhäuser in offener 
Bauweise geprägt. Auf Teilflächen befinden sich größere Werkstatt- und Be-
triebsgebäude (u.a. Neibsheimer Mühle und ein Autohaus). Das Gebiet ist 
bis auf die seit Jahrzehnten bestehenden 12 Baulücken vollständig erschlos-
sen und bebaut. Die Wohnhäuser weisen maximal zwei Vollgeschosse auf 
und wurden größtenteils mit geneigten Dächern errichtet. Es handelt sich -mit 
Ausnahme der Gewerbegebietsflächen- um ein relativ homogenes Wohnge-
biet. In jüngerer Vergangenheit wurde das Gebiet durch etwas modernere 
Gebäude ergänzt. Die privaten Freibereiche sind größtenteils üppig begrünt 
und werden gärtnerisch genutzt. In der Nähe des Ortskerns weisen viele 
Grundstücke größere Nebenanlagen in Form von Gartenhäusern und 
Schuppen auf. Im Planbereich befinden sich zwei ausgewiesene Kinder-
spielplatzflächen, von denen derzeit allerdings nur eine als Spielplatz herge-
stellt ist. 

Am 13.04.2017 erfolgte im Rahmen der städtebaulichen Beurteilung eines 
Befreiungsantrags eine Bestandaufnahme vor Ort. Es wurden sämtliche ein-
sehbare Einfriedungen im Geltungsbereich des Bebauungsplans dokumen-
tiert. Ob die dokumentierten Einfriedungen genehmigt sind, ist aus städte-
baulicher Sicht von untergeordneter Bedeutung. Fakt ist, dass an diversen 
Stellen im Geltungsbereich des Bebauungsplans Einfriedungen vorhanden 
sind, die die vorgeschriebene Höhe von 80 cm deutlich überschreiten (z. B. 
Eichenstraße 7, 13, 24, 25, 26, 31, 34 und 40, Ringstraße 8, Im Brühl 4, 5 
und 11). Fotobeispiele sind als Anlage beigefügt. 
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2 Ziele und Zweck der sechsten Bebauungsplanänderung 

2.1 Grund der sechsten Planänderung 

Der ursprüngliche Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1968. Die bislang 
vorgenommenen fünf Änderungen beinhalteten u.a. Konkretisierungen zur 
Geschossigkeit in bestimmten Teilbereichen, Änderungen der Kniestockhöhe 
und der vorgeschriebenen Dachneigung sowie Änderungen hinsichtlich der 
überbaubaren Fläche und des Maßes der baulichen Nutzung für den süd-
westlichen Bereich des Bebauungsplangebiets.  

Die Änderungen wurden getätigt, um Nachteile bei der Bebauung der Grund-
stücke auszuräumen, Spielräume für einzelne Baugrundstücke zu eröffnen 
und mögliche Hindernisse zu beseitigen, die im Laufe der Zeit offenkundig 
wurden (z. B. Anpassung des Maßes der baulichen Nutzung aufgrund der 
vorhandenen Topografie). Die letzte Änderung des Bebauungsplans erfolgte 
im September 1988. 

Bei der Gestaltung der Einfriedung (insb. bei der Höhe) sind im Plangebiet 
zahlreiche Abweichungen zur Vorschrift des Bebauungsplans vorhanden 
(siehe 1.2). Die damals getroffene Vorschrift, dass die Gesamthöhe der Ein-
friedung maximal 80 cm betragen darf, ist heute nicht mehr zeitgemäß und 
trägt modernen Ansprüchen an Privatsphäre, Sicherheitsbedürfnissen und 
gestalterischem Freiraum nicht mehr Rechnung. Im Laufe der Jahre sind 
demzufolge abweichende Einfriedungen errichtet worden, bzw. bestehende 
Einfriedungen in Form von Hecken wurden nicht mehr zurückgeschnitten. 
Eine Kontrolle zur Einhaltung dieser Örtlichen Bauvorschrift, die als Festset-
zung in den Bebauungsplan übernommen wurde, fand nicht regelmäßig um-
fänglich statt. In der Regel wurde lediglich bei Beschwerden oder zutage tre-
tenden Auffälligkeiten seitens der Baurechtsbehörde eingeschritten und eine 
nachträgliche Genehmigung von abweichenden Einfriedungshöhen gefor-
dert. In der Vergangenheit wurden auch schon zahlreiche Befreiungsanträge 
gestellt und genehmigt. Aus städtebaulicher Sicht ist kein Erfordernis der 
einheitlichen Einfriedungsgestaltung vorhanden bzw. in der Praxis ist die ur-
sprünglich angestrebte einheitliche Gestaltung nicht mehr umsetzbar. Oft 
stünde die Beseitigung von bestehenden Zäunen, Mauern oder Hecken auch 
nicht im Verhältnis zur Duldung und Genehmigung. 

Die Gestaltungsvorschrift hatte zum Ziel, im Plangebiet einheitliche Höhen 
von Grenzzäunen vorzuschreiben und damit ein homogenes Bild an den 
Grundstücksgrenzen zu generieren. Es ist offensichtlich, dass dieses Ziel 
nicht den Wünschen der Bauherrschaften entsprach und nicht erreicht wurde 
und seit Jahrzehnten Einfriedungen unterschiedlichster Form und Höhen er-
richtet wurden.  
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In Baden-Württemberg gilt für Wohngebiete ohne eine entsprechende Rege-
lung im Bebauungsplan entlang privater Grundstücksgrenzen für Einfriedun-
gen aller Art das Gesetz über das Nachbarrecht (Nachbarrechtsgesetz - 
NRG). Dieses begrenzt die Höhe von toten Einfriedungen auf das Maß von 
1,50 m. Die Überwachung über die Einhaltung dieses Gesetzes obliegt nicht 
der Stadt Bretten, sondern den angrenzenden Nachbarn. Es handelt sich um 
eine rein privatrechtliche Angelegenheit, auf die jeder Angrenzer einen An-
spruch erheben kann. 

In jüngerer Vergangenheit wurden vermehrt Anträge zur Befreiung von den 
Vorschriften zur Einfriedungshöhe gestellt, die auch über das Maß von 1,50 
m hinausgingen. Auch wenn dies aus städtebaulichen Gründen in Einzelfäl-
len vertretbar wäre, gibt das Nachbarrechtsgesetz den gesetzlichen Rahmen 
vor, sodass eine Befreiung von höheren Werten im Widerspruch zur gelten-
den Rechtslage steht. Zwar räumt das Nachbarrecht den Festsetzungen zur 
Einfriedungshöhe im Bebauungsplan einen Vorrang ein, doch ist eine nach-
trägliche Befreiung nicht zulässig, sodass eine Befreiung maximal bis zu 
einer Höhe von 1,50 m möglich ist. Weil jedoch auch die Kontrolle über die 
Einhaltung seitens der Stadt nur unzureichend möglich ist (z. B. wegen man-
gelnder Einsicht auf die Privatgrundstücke, aber auch aufgrund der be-
schränkten Personalkapazität in der Baurechtsbehörde), ist ein städtebauli-
ches Erfordernis vorhanden, um den Sachverhalt abschließend zu regeln. 
Die Änderung der Vorschrift zu Einfriedungshöhen trägt dazu bei, die be-
stehenden Widersprüche vor Ort zu beseitigen und lässt den Bauherren 
gegenüber privaten Angrenzern einen größeren gestalterischen Spielraum 
bei der Wahl der Einfriedung und deren Höhe.  

Zu beachten ist jedoch, dass das NRG nicht die Höhe von Einfriedungen 
gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen regelt. Daher werden für diese Ein-
friedungen neue Vorschriften erlassen, die sicherstellen, dass sich Einfrie-
dungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen gestalterisch in das Gebiet ein-
fügen und gleichzeitig die bestehenden Spielräume etwas ausweiten. So sol-
len lebende Einfriedungen (z. B. Sträucher und Hecken) an öffentlichen Ver-
kehrsflächen ausnahmslos zulässig sein, da die optische Barrierewirkung 
weniger ins Gewicht fällt und sich eine Begrünung im Gebiet in das Land-
schaftsbild einfügt. Tote Einfriedungen, die gegenüber öffentlichen Verkehrs-
flächen geschlossen, lichtundurchlässig und blickundurchlässig gestaltet 
werden, sollen künftig unzulässig sein. Offene tote Einfriedungen sollen bis 
zu einer Höhe von 1,50 m zulässig sein, da von ihnen eine wesentlich niedri-
gere Barrierewirkung ausgeht, die mit städtebaulichen Gestaltungszielen in 
Einklang gebracht werden können.  

Erhalten bleibt die Regelung, dass entlang der ehemaligen Landesstraße, 
heute Kreisstraße K 3506 die hinteren Einfriedungen der Grundstücke als le-
bende Hecken auszuführen sind. Dies dient der besseren Eingrünung des 
Wohngebiets und trennt das Quartier von der viel befahrenen Kreisstraße ab. 
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In neueren Bebauungsplänen der Stadt Bretten wird hinsichtlich der Einfrie-
dungshöhe an privaten Grundstücksgrenzen ebenfalls nur auf das Nachbar-
rechtsgesetz verwiesen, weil dieses für private Grundstücksgrenzen eine ab-
schließende Regelung enthält. Aus den o.g. Gründen wird daher in der 
sechsten Änderung des Bebauungsplanes die Festsetzung zu Einfriedungen 
so angepasst, dass zwischen privaten Grundstücken ausschließlich das 
Nachbarrechtsgesetz gilt und gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen nur ein 
gewisses Maß an gestalterischen Vorschriften vorgegeben wird.  

2.2 Geltendes Recht und andere Planungen 

Übergeordnete Planungen stehen der Bebauungsplanänderung nicht ent-
gegen.  

Im Flächennutzungsplan 2005 der Verwaltungsgemeinschaft Bretten / Gon-
delsheim ist das Planänderungsgebiet mit den Nutzungsarten „Wohnbauflä-
che“, „gemischte Baufläche“ und „gewerbliche Bauflächen“ dargestellt. Die 
dargestellten Nutzungsarten bleiben durch die sechste Änderung des Be-
bauungsplans unberührt. Der zur Änderung vorgesehene Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes „Bannwald“ umfasst eine Fläche von 11,4 ha. Der Be-
bauungsplan wurde ursprünglich im Oktober 1968 aufgestellt und anschlie-
ßend im Laufe der Jahre insgesamt fünfmal geändert. 

2.3 Verfahren 

Die sechste Änderung des Bebauungsplans wird im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB und § 74 Abs. 7 LBO vollzogen. Die Anwendung des ver-
einfachten Verfahrens ist zulässig, wenn die Grundzüge der Planung nicht 
berührt werden oder sich der Zulassungsmaßstab nicht wesentlich verändert.  

Das vereinfachte Verfahren führt aufgrund der Abweichungsmöglichkeit von 
den in §§ 2 ff. BauGB enthaltenen Verfahrens- und Formvorschriften zu einer 
Verfahrensbeschleunigung und kann mit einem wesentlich niedrigeren Auf-
wand betrieben werden.  

Die Änderung der Vorschrift zu Einfriedungen berührt die Grundzüge der 
Planung nicht, sondern stellt lediglich eine gestalterische Vorschrift dar, die 
keinen wesentlichen Einfluss auf die Bebauung der Grundstücke hat. Der 
planerische Grundgedanke bleibt erhalten und die Änderung ist damit von 
nachgeordnetem Gewicht. Der planerische Wille der Gesamtkonzeption 
kommt im Bebauungsplan weiterhin zum Ausdruck. Umweltrechtliche Belan-
ge werden nicht berührt, eine Umweltprüfung und ein Umweltbericht kann im 
vereinfachten Verfahren entfallen. Eine artenschutzrechtliche Einschätzung 
kommt zum Ergebnis, dass keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
ausgelöst werden. 
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3 Inhalt der Bebauungsplanänderung 

§ 8 Einfriedigungen in der Fassung vom 17.10.1968 der bisherigen bauord-
nungsrechtlichen Festsetzungen wird geändert.  

Während zuvor eine Begrenzung der Einfriedungshöhe auf 80 cm vorge-
schrieben war, werden nun die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes mit 
Vorschriften zu Einfriedungen gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen kom-
biniert, sodass neue Werte für die Höhe von Einfriedungen ermöglicht wer-
den. Hintergrund ist, dass das Nachbarrechtsgesetz lediglich Einfriedungen 
zwischen privaten Grundstücken regelt und Einfriedungen gegenüber öffent-
lichen Verkehrsflächen vom Regelungsinhalt ausgeschlossen sind. 

Die Höhe der Einfriedigung wurde im ursprünglichen Bebauungsplan auf 
max. 80 cm begrenzt und entspricht nicht mehr heutigen Ansprüchen nach 
mehr Privatsphäre und individuellen Gestaltungsmöglichkeiten. Daher trägt 
die Änderung dieser Festsetzung dazu bei, dass der Bebauungsplan den 
geänderten Rahmenbedingungen entspricht. Die grundsätzliche städtebauli-
che Konzeption der Planung bleibt jedoch erhalten.  

Im Laufe der Zeit wurden bereits Einfriedungen errichtet, die über die ur-
sprünglich festgesetzten 80 cm hinausgehen. Einige von diesen wurden auch 
im Rahmen eines Befreiungsantrags nach § 31 BauGB zugelassen. Die Be-
standsaufnahme hat ergeben, dass die Begrenzung der Einfriedungshöhe 
auf 80 cm nicht der Realität vor Ort entspricht, jedoch in den meisten Fällen 
keine negativen städtebaulichen Auswirkungen mit einer höheren Einfriedung 
einhergehen. Dies gilt vor allem für Einfriedungen in Form einer Bepflanzung. 
Sie sorgen für eine Durchgrünung des Gebiets, fügen sich landschaftlich in 
die Umgebung ein und können einen Mehrwert für die Natur darstellen. 

Künftig bilden die gesetzlichen Grundlagen des Nachbarrechtsgesetzes den 
Spielraum zur Gestaltung von Einfriedungen an privaten Grundstücksgren-
zen. Demnach dürfen Einfriedungen eine Höhe von max. 1,50 m aufweisen. 
Bei höheren Werten muss entsprechender der Mehrhöhe von der Grund-
stücksgrenze eingerückt werden. Die Änderung der Vorschrift trägt dazu bei, 
den Bestand zu würdigen und eine verträgliche sowie einheitliche Lösung bei 
der Errichtung von Einfriedungen herbeizuführen. Zudem ermöglicht die Än-
derung ein höheres Maß an Privatsphäre, da Einfriedungen von maximal 80 
cm nur eine unzureichende Abschirmung zulassen. Gewünscht wird häufig 
eine Einfriedung als Schutz für Kinder und Hunde auf den Grundstücken. 

Gegenüber öffentlichen Verkehrsflächen sind tote Einfriedungen in Form von 
offenen, lichtdurchlässigen und blickdurchlässigen Zäunen bis zu einer Ge-
samthöhe von 1,50 m zulässig. Geschlossene Einfriedungen, die licht- und 
blickundurchlässig sind (z. B. Sichtschutzzäune, Mauern, Betonwände etc.), 
sind nicht zulässig. Sollte der Wunsch nach einer höheren Einfriedung be-
stehen, die mehr Privatsphäre bietet, so ist eine lebende Einfriedung in Form 
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von beispielsweise Hecken oder Sträuchern zu errichten, die entlang der öf-
fentlichen Verkehrsfläche zulässig ist. Entlang der Kreisstraße K 3506 sind 
die hinteren Einfriedungen der Grundstücke als lebende Hecke auszuführen. 
Diese Vorschrift wird aus den bestehenden Regelungen übernommen. Sie 
dient der besseren Eingrünung des Wohngebiets und schirmt dieses von der 
viel befahrenen Kreisstraße ab.   

Die Vorschrift soll dazu beitragen, dem gestiegenen Schutzbedürfnis im Ge-
biet Rechnung zu tragen und eine wirksame Abschirmung zu bieten. Aller-
dings wird mit der Vorschrift Wert darauf gelegt, dass keine städtebaulich 
unerwünschten Einfriedungen errichtet werden, deren optische Trennwirkung 
so massiv ist, dass dadurch das Gebiet in seiner Charakteristik nachteilig 
verändert wird. Ziel ist das Ermöglichen von größeren Spielräumen und der 
Würdigung des Bestands vor Ort, jedoch in Verbindung mit Vorgaben, die ein 
gestalterisches Einfügen sicherstellen und keine überzogene Barrierewirkung 
entfalten. Eine Begrünung an den Grundstücksgrenzen durch Hecken und 
Sträucher fügt sich in das bestehende Orts- und Landschaftsbild ein und er-
möglicht einen natürlichen Sichtschutz, der die Charakteristik des Gebiets 
nicht nachteilig verändert. 

Es werden bewusst keine detaillierten Vorgaben zur Art und Gestaltung von 
lebenden Einfriedungen vorgeschrieben, da der Bebauungsplan auch in der 
Vergangenheit keine konkreten Vorgaben gemacht hat (z. B. hinsichtlich der 
Pflanzenwahl) und mit der Bebauungsplanänderung keine Verschärfung der 
Rechtslage einhergehen soll.  

4 Umweltbelange und Auswirkungen der Bebauungsplanänderung 

Die Änderung der Vorschrift zu Einfriedungen führt nicht zu einem Verstoß 
gegen den Artenschutz und hat keine negativen Auswirkungen auf die Tier- 
und Pflanzenwelt. Die artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung hat kei-
nerlei artenschutzrechtliche Konfliktsituationen ergeben. 

Auch hinsichtlich der Schutzgüter findet keine Beeinträchtigung statt. Die Än-
derung der Vorschrift zu Einfriedungen trägt dem Bestand Rechnung und 
ermöglicht höhere Werte für die Einfriedungshöhe.  

Die Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen, Boden, 
Wasser, Klima/Luft, Fläche, Orts- und Landschaftsbild sowie Kultur- und 
Sachgüter sind zu vernachlässigen. Es bestehen keine Anhaltspunkte für 
eine Verschlechterung oder Beeinträchtigung der vorhandenen Situation 
bzw. für eine Verschlechterung oder Beeinträchtigung im Vergleich zur bis-
lang geltenden Bebauungsplanvorschrift. 

 




